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RS Vwgh 1989/7/13 89/09/0011
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1989
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Norm

AuslBG §26 Abs2;

VStG §31 Abs2;

VStG §8;

Rechtssatz

Aus dem Regelungszweck des § 26 Abs 2 AuslBG, dem zuständigen Arbeitsamt die zur Vollziehung des AuslBG

benötigen Kenntnisse zu verscha9en, ist abzuleiten, dass die den Arbeitgeber tre9ende Anzeigep:icht nach § 26 Abs 2

AuslBG auch dann Ablauf des mit dem unbestimmten Gesetzesbegri9 umschriebenen Zeitpunktes UNVERZÜGLICH

besteht, uzw auch dann, wenn dieser für die Erfüllung der

Handlungsp:icht maßgebliche Zeitpunkt ungenützt verstrichen ist. Die Übertretung des § 26 Abs 2 AuslBG endet daher

iSd § 31 Abs 2 VStG erst mit Erfüllung der Anzeigeverpflichtung.
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